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Nachrichten aus dem Mieterbund
Wiesbaden

�� Ein Vermieter darf bei
Streit um die Berechti-

gung seiner Gegenansprüche
nach Beendigung des Mietver-
hältnisses nicht einseitig Rück-
griff auf die Kaution nehmen, so
der Vorsitzende des Mieterbun-
des Wiesbaden, Helmut Do-
mann. 
Immer wieder kommt es bei Be-
endigung eines Mietverhältnis-
ses zwischen Vermietern und
Mietern zum Streit über die
Rückzahlung der Mietkaution.

In den Beratungsstunden des
Mieterbundes Wiesbaden ste-
hen Streitigkeiten über die Kau-
tionsrückzahlung an vierthäu-
figster Stelle. Nicht selten wür-
den sich Vermieter wegen strit-
tiger Forderungen gegen den
Willen der Mieter aus der Kauti-
on bedienen, indem sie einfach
das Kautionssparbuch auflösten
oder eine erteilte Bürgschaft in
Anspruch nähmen. Doch dies
sei eindeutig rechtswidrig, er-
klärte Domann. Er verwies hier-
zu auf eine Entscheidung des
Landgerichts Darmstadt (Az: 25
S 135/07). 
Der rechtswidrigen Praxis vieler
Vermieter habe das Landgericht
Darmstadt einen Riegel vorge-
schoben, indem es feststellte,
dass der Vermieter die auf ei-
nem Sparbuch hinterlegte Kau-
tion nur von dort abheben, das
heißt einziehen darf, wenn er be-

rechtigte, verrechenbare Gegen-
forderungen hat. Wenn diese
Ansprüche nicht unstreitig sind,
muss er das Bestehen seiner
Forderungen vorab auf dem
Rechtsweg klären lassen. Für ei-
ne solche Klärung ist ein einst-
weiliges Verfügungsverfahren
nicht geeignet, der Vermieter
sei auf ein normales Klagever-
fahren zur Klärung seiner An-
sprüche verwiesen. Die Miet-
kaution solle die Ansprüche des
Vermieters lediglich sichern; sie
sei jedoch kein Freibrief für ihn,
die Kaution vor Austragung des
Streits über seine vermeint -
lichen Forderungen in An-
spruch zu nehmen. 
Dagegen sei eine einstweilige
Verfügung des Mieters zulässig,
dem Vermieter die Verfügung
über die Kaution zu untersagen.
Es sei nämlich zu befürchten,
dass durch eine Veränderung

des bestehenden Zustandes das
Recht des Mieters, seine Kauti-
on später unbeschadet zurück-
zubekommen, wesentlich er-
schwert wird. Denn auf dem
Sparbuch sei die Kaution ge-
trennt vom Vermögen des Ver-
mieters angelegt und damit dem
Zugriff etwaiger Gläubiger ent-
zogen. 
Wenn der Vermieter trotz Wi-
derspruchs des Mieters die Kau-
tion vom Sparbuch abhebt und
seinem Vermögen zuführt, so ist
die Gefahr des Gläubigerzu-
griffs offenkundig. Ein einst-
weiliger Verfügungsantrag des
Mieters gegen den Vermieter,
wonach die Kaution bis zur Klä-
rung der Berechtigung der An-
sprüche des Vermieters in ei-
nem selbstständigen Verfahren
liegen bleiben müsse, hatte da-
her zu Recht Erfolg, so Do-
mann.                                               �

Helmut Domann, Vorsitzender
des Mieterbundes Wiesbaden 

Bei streitigen Ansprüchen keine
Verwertung der Mietkaution

Mieterbund fordert Schutz vor Mieterverdrängung
�� In den Beratungsstunden

des Mieterbundes Wies-
baden mehren sich die Anfragen
besorgter Mieterinnen und Mie-
ter, ob der besondere Schutz vor
Eigenbedarfskündigungen nach
der Umwandlung ihrer Miet- in
eine Eigentumswohnung auch
weiterhin gelten wird. Der Mie-
terbund Wiesbaden hatte daher
bereits im September die Wies-
badener Bundestags- und Land-
tagsabgeordneten aufgefordert,
ihren Einfluss bei der Hessi-
schen Landesregierung geltend
zu machen und diese dazu zu be-
wegen, klar Position zu bezie-
hen, wie sie es mit dem beson-
deren Kündigungsschutz der
Mieter bei umgewandelten
Mietwohnungen halten wird.
Doch die Landesregierung hüll-
te sich bis Redaktionsschluss

dieser MieterZeitungs-Ausgabe
in Schweigen. 
Der Bundesgesetzgeber hat die
Landesregierungen ermächtigt,
Gebiete festzulegen, in denen
Erwerber von Mietwohnungen,
die zuvor in Eigentumswohnun-
gen umgewandelt wurden, für
zehn Jahre nach Eigentumser-
werb am Ausspruch einer Ei-
genbedarfskündigung gehindert
sind. Diese Vorschrift wurde er-
lassen, um Mieter in bestimm-
ten Gebieten mit angespannter
Wohnungsmarktlage vor dem
Verlust ihrer Wohnung zu
schützen. Die Vorschrift gilt
derzeit in zwölf Städten des
Rhein-Main-Gebietes, darunter
auch Wiesbaden.
Dieser besondere Schutz droht
zum 31.Dezember 2009 auszu-
laufen, wenn die Hessische Lan-

desregierung die Verordnung
nicht verlängert oder keine neue
Verordnung erlässt. Obwohl
sich insgesamt zehn Kommu-
nen, darunter auch Wiesbaden,
sehr deutlich für eine Beibehal-
tung der verlängerten Kündi-
gungsbeschränkungen in ihren
Städten ausgesprochen hatten,
lässt sich die Landesregierung
offensichtlich mit ihrer Ent-
scheidung Zeit und bringt viele
Mieter damit um ihre Ruhe.
Der Wohnungsmarkt ist nicht
nur nach der Einschätzung des
Mieterbundes, sondern auch
nach Einschätzung der zustän-
digen Stellen der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden sehr ange-
spannt, was sich auch darin ab-
zeichnet, dass die Mieten pro
Quadratmeter Wohnfläche ein
überdurchschnittlich hohes Ni-

veau ausweisen. Wer die Miet-
höhen kennt, weiß, wie schwie-
rig es für die Mieter ist, preis-
werten Wohnraum auf dem frei-
finanzierten Wohnungsmarkt
zu bekommen. Gleichzeitig
nimmt die Zahl der öffentlich
geförderten Wohnungen stän-
dig ab. Auf dem Arbeitsmarkt
sind die langfristigen Folgen der
Finanzkrise nicht abzusehen,
und an dieser Situation wird sich
auch über kurz oder lang nichts
ändern. 
Wenn die Kündigungssperr-
fristverordnung nicht verlän-
gert wird, ist zu befürchten,
dass die betroffenen Mieter-
haushalte wieder zum Spielball
von Umwandlungsspekulanten
werden, die den Mieterinnen
und Mietern das Leben schwer
machen.                                         �
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Energiesparkonto für Mieter
�� „Wie hoch ist mein Ener-

gieverbrauch?“, „Was ha-
ben meine Energiesparmaßnah-
men wirklich gebracht?“ und
„Wie kann ich meine Energie-
kosten weiter senken?“. Bisher
sind die Energiespar-Potenziale
im Bereich vermieteter Woh-
nungen oft unbekannt und unge-
nutzt. Der Deutsche Mieterbund
bietet gemeinsam mit co2online
gemeinnützige GmbH den Mit-
gliedern der örtlichen Mieter-
vereine einen kostenlosen Ser-
vice an: das Energiesparkonto
für Mieter, der persönliche As-
sistent zur Senkung der Energie-
kosten und zum Schutz des Kli-
mas. 
Auch die Mitglieder des Mieter-
bundes Wiesbaden können un-
ter Angabe eines Codes ihr per-
sönliches Konto eröffnen. Die
Kontoführungsgebühr von jähr-
lich zwölf Euro entfällt. Den Zu-
gang zu diesem Onlineportal
findet man auf den Internetseiten
des Vereins www.mieterbund-
wiesbaden.de unter „Infos/
Downloads“. Den Zugangscode
erhalten die Mitglieder entwe-
der durch Blick in die aktuelle
Ausgabe der MieterZeitung
oder auf der Geschäftsstelle des
Vereins.
Nach einer erfolgreichen An-

meldung richtet der Nutzer sein
persönliches Wohnprofil ein.
Hinterlegt er regelmäßig Daten
aus seiner Energie-Abrechnung
und Zählerstände, kann das
Konto umgehend den persön -
lichen Energiehaushalt abbil-
den. Übersichtlich zeigen Aus-
wertungen und Grafiken, ob
Verbrauch, CO2-Emissionen
und Kosten sich geändert haben.
Prognosen errechnen die zu-
künftige Energiebilanz. Mit we-
nigen Klicks erhält der Nutzer
individuelle Hilfestellungen,
wie er seinen Verbrauch senken
kann. Weiterführende An-
sprechpartner können direkt
kontaktiert werden. 
Das Energiesparkonto wird wie
ein Online-Bankkonto geführt.
Natürlich können mit dem Ener-
giesparkonto keine Überwei-
sungen oder Daueraufträge ver-
anlasst werden, dafür bringt es
aber, ähnlich wie ein Bankkon-
to, Zinsen. Einsparungen sind
schon mit kleinen Maßnahmen
wie Austausch von Thermostat-
ventilen und Einsatz von Ener-
giesparlampen möglich. Sobald
einmal eine Verbesserungsmaß-
nahme angestoßen wurde, zeigt
das Energiesparkonto, ob sich
diese auch auf die Energie- und
Kostenbilanz ausgewirkt hat.   �

Kein Kündigungsausschluss für Studenten
�� Gerade hat für die Studie-

renden das Wintersemes-
ter begonnen. Wohl dem, der ei-
ne Bleibe gefunden hat. Für vie-
le, die noch auf Zimmer- oder
Wohnungssuche sind, wird in
Anbetracht der angespannten
Wohnungsmarktlage häufig das
Motto gelten: „Friss, Vogel,
oder stirb!“
Da werden dann auch so man-
chem Studierenden Mietver-
tragsklauseln präsentiert, die
rechtlich zumindest zweifelhaft
sind. Der Mieterbund Wiesba-
den nimmt den Semesterbeginn
zum Anlass, die Studierenden,
aber auch die Vermieter auf eine
neue Entscheidung des Bundes-

gerichtshofs vom 15.Juli 2009
(Az: VIII ZR 307/08) hinzuwei-
sen. Danach darf Studenten
nicht das Recht abgeschnitten
werden, einen Mietvertrag je-
derzeit mit einer dreimonatigen
Kündigungsfrist zu beenden. Im
konkreten Fall hatte die Vermie-
terseite eine Klausel in den Ver-
trag hineingeschrieben, wonach
„das Recht zur ordentlichen
Kündigung für beide Parteien“
für zwei Jahre ausgeschlossen
ist. 
Wie der Geschäftsführer des
Mieterbundes Wiesbaden, Jost
Hemming, in einer Pressever-
lautbarung mitteilt, hat der Bun-
desgerichtshof eine derartige

Klausel für unzulässig erklärt
und dies damit begründet, dass
gerade Studenten ausbildungs-
bedingt ein gesteigertes Interes-
se an der Wahrung ihrer Flexibi-
lität haben, dem derartige Kün-
digungsbeschränkungen diame-
tral entgegenstehen. Viele wür-
den oftmals nach wenigen Mo-
naten feststellen, dass das be-
gonnene Studium nicht das
Richtige für sie ist, für andere
sei in späteren Ausbildungspha-
sen ein Auslandsaufenthalt
sinnvoll oder sogar erforderlich.
Die daraus resultierende not-
wendige Flexibilität werde da-
her durch solche Klauseln er-

heblich eingeschränkt und be-
nachteilige den Mieter unange-
messen.
Darüber hinaus hat der Bundes-
gerichtshof in seiner Entschei-
dung zu erkennen gegeben, dass
auch bei anderen Schul- und
Ausbildungsverträgen ähnliche
Anforderungen zu stellen sind.
Auch hier könne ein Kündi-
gungsausschluss unwirksam
sein, weil dem Einzelnen zuge-
billigt werden muss, „etwaige
Fehlentscheidungen ohne gra-
vierende, insbesondere ohne
wirtschaftlich vielfach nicht
mehr tragbare Belastungen kor-
rigieren zu können“.                   �

Der Mieterbund Wiesbaden wünscht allen 
Mitgliedern ebenso wie den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein frohes 
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und

Erfolg für das Jahr 2010!

RechtsberaterInnen beim 
Mieterbund Wiesbaden

Heute: Die Juristin Gabriele
Riganti, geboren am 4. Febru-
ar 1955 in Michel-
stadt/Odenwald, verheiratet,
zwei Kinder (14 und 20).
Nach dem Abitur (1974), Stu-
dium der Sozialarbeitswissen-
schaft (1974 bis 1978) und
anschließendem Auslandsauf-
enthalt (Lateinamerika), folgte
das Studium der Rechtswis-
senschaft an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität

in Frankfurt/Main (1981 bis 1987). 
1989 Beginn ihrer Rechtsberatungstätigkeit beim Mieter-
bund Wiesbaden. Gabriele Riganti betreute zeitweise
auch die Außenstellen in Oestrich-Winkel, Taunusstein
und Kostheim.
Sie absolviert zurzeit eine Zusatzausbildung zur Mediato-
rin. 
Hobbys: Joggen, Wandern, Kochen und Frankreich.

Gabriele Riganti


